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E M E I N D IE RAT Z IH 1 

Schutzzonenreglement vorn 1.•:=. oril 

A Feervoireuelle, die alte und die neue Hansenmoonqu-!11n  

und die Kuenliouelle der Gemeinde Dorf  

1: Dieses Reglement legt die zum Schutz des ,,uellwassers und der 

genannten Quellfassungen erforderlichen iiutzungsbeschränkungen 

und zu treffenden Masen.hmen fest. 

2: ile Fassungsbereiche (Zonen I), die engeren Schutzzonen (Zonen II) 

und die weiteren Schutzzonen (Zonen III) um die genannten Quell-

fassungen bilden Schutzzonen im Sinne von hbschnit'z V des EG vom 

6. Dezember 1974 zum BG über den Schutz der G3,sser gegen Verun-
reinigung. 

3: Der Geltunisbereich des Reglements und die Ausdehnung der Zonen 

ergeben sich aus dem Schutzzonenplan im Nassstab 1 : 25UL des 

Geotechnischen EU,ros, der Jr. von roos JG vom Jnuer 1979. Dieser 

Plan bildet einen int3grierenden Jestandteil dieses ReJlementes. 

4: Baurechtliche Vorschriften, die Bestimmungen über den Natur- und 

Heimatschutz und die übrigen Bestimmungen des Gewässerschutzes 

bleiben vorbehalten. 

5: Zone III (4eitere Schutzzone) 

in der weiteren Schutzzone gelten folgende Nutzungsbeschränkun- 

gen: 

5.1 ,Jas Erstellen von Jouten und anlagen aller .irt, in oder f uf denen 

wessergefhrdende Stoffe erzeugt, verwendet, umgeschlagen, be-

fördert oder celagert werden, ist vorbehntlich Zif-7er 5.2 ver-

bo -ten. 

5.2 Das Erstellen von Jaldstrassen und -wegen ist erlaubt: 4s sind 

Schutzmassnahmen gemäss Art. 20 der Richtlinien des Eidg. Je-

partementes des Innern betreffend Gewserechutzmassnahmen beim 



Strasendeu vom 27. ./tai 19 . e vorzusehen. 

5.3 Das Erstellen von 7blagerungen und Deponien aller Art, von 

Kiesgruben und übrigen Matzri:Jlablagerungen und das Lagern 

von lüslichen Stoffen ist verboten. 

5.4 Die forstwirtschaftliche Nutzung ist nicht eingeschränkt. Bei 
der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und anderen Chemikalien 

sind die ollgemeinen ;Jeisungen des Eidg. Oberforstinseektorates 

einzuh_21tLn. Landwirtschaftliche Nutzung wie Grasbau und :,eid—

c,ang i t one Einschränkung erlaubt. Jas , u3eringer und 

ticn von Dünge— und '5pritzmitteln über dau .ess ded- 

schaftlichen Dedürfnis.e ist verboten. 

6: Zone II (engere Schutzzone) 

Zusätzlich zu den unter Ziffer 5 aufgeführten .3eschränkungen 

gelten: 

6.1 	r :,'duCS2.stanU muss erhalten bleiben, weshalb keine Rodungen 

vorgenommen w:_rden dürfen. 

6.2 Das Ers - llen von Läuten und inlagen aller :rt, inkl. Strassen, 

ist vorbehJitlich Ziff e r ;..3 verboten. 

6.3 Des Erstellen von Waldwegen oedsrf einer .dewilligung ear ,; —

direktion. jiese kann erteilt w,rd2n, wenn der Nachwtlis erbracnt 

wird, d,_ss keine Beeinträchtigung der .iiisserfusungen zu befürch—

ten ist. 

6.4 Jas Behandeln von Nutzholz mit Chemikalien ist verboten. 

6.5 L'e übern'L;s5-ic2 Verwendung von Hf:„Inrer3chu;zzmittin und anderen 

Ch.,mi'c,ilian ist untersagt. Im nr -Lg2n ciLt Ziffer 5.4. 

7: Zone I (Fassungsbereich) 

Zusätzlich zu den unter Ziffer 5 und 6 eufgeführten Nutzungsbe— 

schränkunc-;en gelten im Fas,3ungseczeich folgende DesChrjnkungene 



7.1 Das Erstellen von eeuten, enlegen und eeteriellegern oller ert 
ist ausnahmslos %/ereuten. 

7.2 die ferstwirt,cheftliehe Nutzung ist erlaubt. 

7.3 Jegliche eereeendung von Hflanzenechutzeitteln und anderen Che-
mikalien ist verboten. 

Geislenrieteuelln  

Nutzuneebenchr -inkunenn in den Zonen II und III  
Für die Zonen II und III gelten nach den nichtlinien der  kan-

tenalen Beudirektion vorn Mai 157B folgende 'eutzungsbe ch2Hn-
kungen: 

1: 	Zone III (Weitere Schutzzone) 

1.1 Das Erstellen von Bauten und enl ‚ gen, in! oder auf denen wasser-
gefährdende Stoffe erzeugt, verwendet, umgeschlegen, befördert 

oder gelagert werden, ist verbehältlich Ziffer 1.2 verboten. 

1.2 Das Erstellen folgender aeuten und inleeeeist erlaubt: 
- Hochbauten mit Schmutzwess renfell (ee_e3liches 	er) mit 

Anschluss an die Kanalisation. 

- Anlagen für die Lagerung und Verwendung \len eineralBlprodukten 

für eigene heizzwecke, sofern besondere Sicherheitsvorkehren 

getreffen werden und der Gesamtinhalt pro Jchutzbauwerk 

1,ji:;0 Liter nicht übersteigt. 

Jauchegruben, Miststöcke, erdverleete Jaucheleitungen, Grün-

futtersilos und Abwasserleitungen nur, wenn dieselben dicht 
erstellt sind und periodisch kontrolliert werden. 

1.3 Das drstellen von r›;em riellagern für lüeliche Stoffe, Altauto-

sammelplätzen, Ablagerungen von Kehrichtkoepost und Kirschlamm, 
Deponien aller Art, Kiesgruben, Sandgruben, Friedhöfen, KlJran-
lagen, Sickerschächten, angierbehnhöfen und Abstellgleisen iet 

verboten. 
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1.4 	de3 der Erstellunr, von Strassen mit h»ufigem Verkehr mit ge-

wässergef7jhrdenden Stoffen sind Schutzmassn hmen gemäss 

der Richtlinien des Eidg. Departementes dee Innern betreffend 

Gewseerschutzmassnehmen beim Strassenbau vom 27. Mai 1963 

vorzusehen. Bestehende Stressen sind bei nächster Gelegenheit 

(Ausbau, Sanierung) diesen Vorschriften anzupassen. 

Für untergeordnete Strassen sind keine besonderen hasenehmen 

zu treffen. 

1.5 	Parkplötze und Geregenvorpletze mit Wasseranschluss und euto-

wesehplütze sind mit dichtem jel,g, Randbordüren und Wasserab-

leitungen zu vereehen. Für Rarkelütze und Garagenvorpldtze ohne 

Wasseranschluss sind keine besonderen lessnahmen erTorderlich. 

1.6 	Die Erstellung folgender 3euten und Anlagen bedarf einer Se-

willieung der Beudirektion: 

- Tankanlagen für wassergefährdende Flüssigkeiten bis 3 ,Cüü 

Liter Inhalt pro Schutzbauwerk. Neue Tankanlagen mit mehr 

als 30,0ü0 Liter pro. Schutzbauwerk sowie erdverlegt Tanks 

sind nicht zugelassen. 

- Tiefbauarbeiten mit nur kurzfristicer intblüssung des Grund-

wasserspiegels. Solche mit lJneeree Eneel;jssung sind nicht 

zugelassen. 

- Auffüllung mit liessergef.ährdendem Material und Materiallager 

von fasten, un13slichen Stoffen. 

1.7 	Forstwirtschaftliche und landwirtschaftliche Nutzung wie Grasbau, 

Weidgeng, Ackerbau, Gartenbau und Intensivkulturen sind ohne 

Einschränkung erlaubt. Das Ausbringen und Beseitigen von Dünge-

und 5oriszmitteln über das Mass der lendwirtschaftlichen Bedürf-

nisse ist verboten. 

2: 	Zann II (engere Schutzzone) 

Zustzlich zu den bei der Zone I I aufgeführten ieschränkungen 

gelten in er engeren Schutzzone folgende Nutzungsbeschränkungen 



2.1 Das frst,:llen neuer und d.,:e erweitern bestehender Hoch— und 

Tiefbauten sind vorbehältlich Ziffer 2.2 verboten. 

2-.2 Lias Erstellen vjn Hochbauten ohne Schmutzwasseranf:.11 ist er—

laubt, wann durch Trensporte keine Gefbhrdung des Grundwassers 

entsceht.. 

2.3 Strassen mit Ausnahme von Ziffer 2.4 sind nicht durch die emzere 

Schutzzone zu führen. Lässt sich die Führung einer Strasse durch 

die engere Schutzzone ausnahmsweise nicht vermeiden, so sind 

diejenigen Schutzmassnahmen vorzukehren, die Wflirand d2S Jus 

und Betriabs der Strasse die Möglichkeit einer Verunreiniung 

des Grundwassers ausschliessen. Insbesondere gilt :Abschnitt 1.4 

der Nutzungsbeschränkungen in dEr Zone III. 

2.4 Die Erstelluno von Flur— und '.»Jeldwegen für lind— und for stwirt—
schaftliche Zwecke bedarf einer i3swilligun2 der Beudire:(tion. 

2.3 das Erstellen von Parkontzen, iutowaschplätzen, Abwasserleitun—

gen und Anlagen für die Lecorung, die Vendung und,dan Trans—

port wassergefährdender Stoffe ist verboten. 

2. 	Wenn aus gefällstechnischen oder anderen zwingenden Gründen Ab—

wasserleitungen durch die Zone II verlegt werden müssen, ist 

eine Bewilligung der Saudirektion einzuholen. In diesen Fällen 

sind abzolut dichte Rohrleitungen und Formstücke zu verwenden 

und Schutzmassnahmen zu treffen, die ec"<verluste sofort er—
sichtlich machen und auch zurückhalten (Leitungstunnel, Doppel—

rohre, doppelwandige Rohre etc.). Hausanschlüsse dürfen keine 

erstellt werden. Die Dichtheit ist während der ersten drei Jahre 

jährlich, später alle drei Jahre zu kontrollieren. 

2.7 Forst— und landwirtschaftliche Nutzung wie Grasbau, :neidgang 

unc Ackerbau sind bei mässiger Verwendung von Kunstdüngern, 

Mist, Reifkompost und Sor:_zzmitteln erlaubt. 

Die entsprechenden Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen 

des Bundes und anderer Szellen über die Anwendung von Dünge—

und Spritzmitteln sind einzuhalten. Insbesondere ist die Ver— 
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wendung von Pflanzenschutzmitteln und Chemikalien, die nicht im 

Pflanzenschutzmittelverzeichnis der Eidg. For cungsanstalt für 

Obst—, Wein— und Gartenbau aufgeführt sind und damit nicht der 

Kontrolle gemäss Landwirtschaftsge2.atr unterstellt sind, verboten. 

Leim ,usbringen von Dünge— und Spritzmitteln darf der Soden 

weder gefroren, mit Schnee bedeckt noch wassergesättigt sein. 

Deshalb ist das musbringen bei oder unmittelbar nach starken 

Re(7enf:illen, sowie wührend cour kurz nach der Schneeschmelze 

zu unterlassen. 

2.8 Die Verwendun.j von Jauche, ..1:Irschldmm, Frisch— und Rohkompost 

ist verboten. 

2.9 Landwirtschaftliche Intensivraftzung wie Garten—, Obst—, Wein— und 

Gemüsebau bedarf einer Bewilligung durch die Baudirektion. 

2.1C die Erstellung von Sportplätzen, Liegewiesen und Parkanlagen ist 

erlaubt, wenn deren Pflege nicht die mnwendung von Mitteln er—

fordert, die sich mit dem Schutz der Fassung nicht vertragen und 

wenn sich dic sanitären Einrichtungen ausserhalb dar Zone II 

befinden. 

2.11 Das Erstellen von Zeltplätzen und Schwimmbecken ist verboten. 

C Die Eigentumsbeschränkungen gemäss vorliegendem Reglement sind 

im Grundbuch anzumerken. 

J 3clu'zzzonenplan und Schutzzonenreglement treten nach der Ge—

nehmiunc Jur.en die Haudirektion in Kraft. 

Vom 3emeindere'z ierf fes-.:gesetzt am:  ;pril 1960 

er Präsident. -7  ./ 

Jcireiberin: 



. 

Von der 13direktion des Kantons ZürL"ch genehmiLjt mit Ver— 

fügung Nr. 	
7 2 	25, Fälg,  Perl 
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